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Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung 
Seeburger Chaussee 2, Haus 4   │   14476 Potsdam, OT Groß Glienicke 
 

Landesamt für  
Ländliche Entwicklung, 
Landwirtschaft und 
Flurneuordnung 
Abteilung 2 
Landentwicklung und Flurneuordnung 

– Öffentliche Bekanntmachung – 

Vorläufige Besitzeinweisung 

Flurbereinigungsverfahren „Radewege“ 
Az. 1-001-U 

Im Flurbereinigungsverfahren „Radewege“, Landkreis Potsdam-Mittelmark, erlässt das Landesamt für 
Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung als Obere Flurbereinigungsbehörde fol-
gende 

Anordnung 

1.  Die Beteiligten werden hiermit gemäß § 63 Abs. 2 des Landwirtschaftsanpassungsgesetzes 
(LwAnpG)1 i. V. m. § 65 des Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG)2 in den Besitz der neuen Grund-
stücke eingewiesen. Gleichzeitig treten die Überleitungsbestimmungen, die einen Bestandteil dieser 
Anordnung bilden, gemäß § 66 FlurbG in Kraft. 

2.  Als Zeitpunkt der Wertgleichheit des eingebrachten Grundbesitzes und der Landabfindung eines 
jeden Teilnehmers wird der 01.11.2017 festgesetzt (§ 44 Abs. 1 Satz 4 FlurbG). Hiervon bleiben die 
in den Überleitungsbestimmungen festgesetzten Zeitpunkte und Regelungen unberührt. 

3.  Mit den in den Überleitungsbestimmungen vom heutigen Tag bestimmten Zeitpunkten gehen der 
Besitz, die Verwaltung und die Nutzung der neuen Grundstücke auf den in der neuen Feldeinteilung 
benannten Empfänger über. Die Beteiligten erhalten also zu diesen Zeitpunkten den Besitz, die Ver-
waltung und die Nutzung der neuen Grundstücke und verlieren den Besitz, die Verwaltung und die 
Nutzung ihrer alten Grundstücke. Insbesondere treten die Erzeugnisse der neuen Grundstücke in 
rechtlicher Beziehung an die Stelle der Erzeugnisse der alten Grundstücke. Soweit an Erzeugnissen 
oder sonstigen Bestandteilen besondere Rechtsverhältnisse bestehen können, gilt gemäß § 66 
Abs. 1 FlurbG der Empfänger als Eigentümer der neuen Grundstücke. 

4.  Die Überleitungsbestimmungen, die die tatsächliche Überleitung in den neuen Zustand regeln, liegen 
zusammen mit der Zuteilungskarte und der Flurstücksliste für die Dauer von einem Monat nach der 
öffentlichen Bekanntmachung in folgenden Einrichtungen für die Beteiligten des Flurbereinigungsver-
fahrens während der Geschäftszeiten zur Einsichtnahme aus: 

                                                      
1 Landwirtschaftsanpassungsgesetz i. d. F. der Bekanntmachung vom 03.07.1991 (BGBl. I S. 1418) zuletzt geändert durch Gesetz vom 

23.07.2013 (BGBl. I S. 2586)
2 Flurbereinigungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 16.03.1976 (BGBl. I S. 546) zuletzt geändert durch Gesetz vom 

19.12.2008 (BGBl. I S. 2794)  
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